
 

 

Antrag auf Auskunft / Abschrift     

aus dem Baulastenverzeichnis 
Nach § 72 Absatz 4 Landesbauordnung (LBO) 

 

 

                Aktenzeichen  

Gemeinde Sasbach 

Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

Kirchplatz 4 

77880 Sasbach 

 
(wird von der Gemeinde ausgefüllt) 

 

1. Antragsteller / Kostenträger 
Name, Vorname / Firma Vertreter des Antragstellers                                                                     Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

 

2. Grundstück (für weitere Anlage beifügen) 

Gemeinde: 

Gemarkung: 

Flur, Flurstück Nummer: 

Straße, Hausnummer: 

Eigentümer: 

 

3. Berechtigung zur Anfrage (V= schriftliche Vollmacht des Eigentümers erforderlich) 

☐Eigentümer ☐Bank (V) ☐Kaufinteressent (V)  ☐Planverfasser (V)  

☐Sonstiges (V)   ______________________________________________________________ 

 

4. Nachweis des berechtigten Interesses an der Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

Es besteht folgendes Interesse an der Auskunft bzw. Erteilung von Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis: 

 

5. Gebühren:  
Auskunft aus dem Baulastenregister  25,00€ je Fall zuzüglich Kosten für Kopien 

und Versand je nach Datenbestand und 

Aufwand 

6. Antrag 
Ich bitte um Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis und um Erteilung von Abschriften zu evtl. eingetragenen Baulasten. 

Mir ist bekannt, dass die Erteilung von Auskünften und Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis für den Antragsteller 

kostenpflichtig ist, sofern keine Gebührenbefreiung nach der Verw.Geb.Ordnung der Gemeinde Sasbach beantragt wird 

oder besteht. 

 

 

 

    Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 


